
Privatpreise erhöhen 
und durchsetzen

5 bewährte Konzepte, 
wie Du Privatpatienten 
überzeugst, die geforderten 
Honorare zu bezahlen

Damit Deine Praxis erfolgreich läuft
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Notwendige Konzepte, 
um Privatpreise durchzusetzen

▪ Grundlagen im Griff: rechtliche Grundlagen zu Privatpreisen 
und die notwendige Kalkulation der Selbstkosten

▪ Rahmenbedingungen kennen: endlich verstehen, wie die PKV 
funktioniert und was es mit der Beihilfe auf sich hat

▪ Preisstrategien verstehen: tolle und differenzierte 
Leistungsangebote für Privatpatient:innen anbieten

▪ Verbindlichkeit schaffen: mit Preislisten arbeiten, allgemeine 
Geschäftsbedingungen für die Praxis etablieren

▪ Geldeingang sicherstellen: Behandlungen in Rechnung stellen 
und für einen reibungslosen Zahlungsfluss sorgen

▪ Patienten unterstützen: Patientinnen und Patienten bei der 
Erstattung helfen und professionell mit ihnen kommunizieren
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Weil einige
private Krankenversicherungen 
ihre Versicherten beim Thema 
Heilmittel belügen!

Warum entwickelt sich 
das PKV-Honorar nicht 
marktkonform?
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▪ Die Krankenversicherung Münchner Verein (mv) 
hat ihrem Versicherten Hans P. aus München in 
einem Brief dargelegt, warum sie das mit einem 
Physiotherapeuten vereinbarte Honorar nicht 
vollständig erstatten will.

▪ Neun Punkte finden sich in diesem Brief, die 
entweder dreiste Lügen oder wenig elegante 
Verdrehungen der Wahrheit sind.

Beispiel: PKV „Münchner Verein“ (mv) belügt 
einen Versicherten
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Richtig ist: 
Therapeuten dürfen und 
müssen ihre Privatpreise 
frei mit Patienten 
verhandeln!

Das BGB fordert einen 
Behandlungsvertrag und 
die wirtschaftliche Auf-
klärung der Patientinnen 
und Patienten.

Das wissenschaftliche Institut des 
Verbandes der privaten Kranken-
versicherungen (PKV) hat schon 2014 in 
einem Gutachten festgestellt:

„In Bezug auf die Vergütung von Heilmitteln 
gibt es in der PKV – im Gegensatz zur GKV –
keine vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
den Kostenträgern und den 
Leistungserbringern und auch keine amtliche 
Gebührenordnung. Bei Privatpatienten 
verhandeln Therapeuten die Preise ihrer 
Leistungen frei mit dem Patienten.“

Lüge 1: „Der Behandler ist in seiner 
Preisgestaltung nicht frei.“
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Hintergrund: § 630a BGB
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▪ immer schriftlicher Behandlungsvertrag

▪ gutes Erwartungsmanagement:
• Die Beihilfe wird vermutlich 60 bis 75 % der 

Behandlungskosten erstatten …
• Infos dazu in der GebüTh nachschlagen

▪ Zahlungsziel vor der ersten Behandlung klären

▪ Alle unangenehmen Botschaften sollten vor der 
ersten Behandlung kommuniziert werden!

Rahmen setzen gegen falsche Infos (1)
Das kannst Du machen
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Richtig ist: 

Therapeuten 
vereinbaren ihren Preis 
bzw. ihr Honorar 
schriftlich mit dem 
Patienten!

Das ist so vorgesehen in 
§ 630a BGB –
vertragstypische Pflichten 
beim Behandlungsvertrag

Der § 612 Abs. 2 BGB legt nur dann die „übliche 
Vergütung“ als maßgeblich fest, wenn …

▪ es keine Taxe (amtliche Gebührenordnung) gibt 
und

▪ kein Preis zwischen Praxis und Patientin/Patient 
vereinbart wurde.

Wenn ein Preis zwischen Praxis und 
Patientin/Patient vereinbart wurde, dann gilt 
diese Vereinbarung.

Lüge 2: „… die Höhe der Vergütung von 
Physiotherapeuten“ ergibt sich „aus § 612 
Abs. 2 BGB“ …“
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▪ nochmal: Immer einen Behandlungsvertrag 
schriftlich vereinbaren!

▪ klären: Die Behandlung, die Du mit der 
Patientin/dem Patienten hier machst, ist nicht 
üblich, auch nicht GKV-üblich, sondern speziell 
für diese eine besondere Person konzipiert.

▪ Deswegen macht ein „üblicher Preis“ auch 
keinen Sinn.

Rahmen setzen gegen falsche Infos (2)
Das kannst Du machen
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Lüge 3: „In der Rechtsprechung ist … nicht 
abschließend geklärt, auf welche Vergleichs-
basis hierbei abgestellt werden soll …“

Richtig ist: 

Die PKV verhindert eine 
abschließende Klärung 
darüber, ob und in 
welcher Höhe die 
üblichen Vergütungen 
anzuwenden sind!

Damit spielt der mv auf die fehlende 
höchstrichterliche Klärung an, ob und in welcher 
Höhe die übliche Vergütung anzuwenden ist. Das 
hatte 2010 auch schon Dr. Sybille Kessal-Wulf, 
damalige Richterin am Bundesgerichtshof, 
bemängelt. 

In einem Fachaufsatz vermutete sie, dass die PKVen 
immer dann, wenn eine Grundsatzentscheidung zu 
ihren Ungunsten anstehen würde, schnell den 
strittigen Betrag erstatten. Dadurch kommt es zu 
keinem Verfahren – und die Versicherungen können 
weiter behaupten, es gebe keine eindeutige 
Rechtslage.
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Richtig ist: 

Beihilfesätze haben für 
Therapeuten keinerlei 
Rechtswirkung!

Das erläutert z. B. das 
Bundesinnenministerium 
seinen Beamtinnen und 
Beamten im Internet.

Die Rechtsprechung hat viele verschiedene, z. T. sich 
widersprechende Urteile gefällt. Die 
„bundeseinheitlichen Beihilfesätze“ als Maßstab zu 
nutzen, kann jedoch nicht funktionieren, denn …

▪ es gibt keine bundeseinheitlichen Beihilfesätze, 
sondern unterschiedliche Sätze des Bundes und 
der verschiedenen Landesbeihilfeordnungen.

▪ die Beihilfe ist eine interne 
Verwaltungsangelegenheit zwischen Beamten und 
Dienstherren (Staat).

Lüge 4: „Die Rechtsprechung legt die 
bundeseinheitlichen Beihilfesätze als 
Maßstab zugrunde“
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Hintergrund: Verbindlichkeit Beihilfe
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▪ kleine Infomappe für die lästigen 
Beihilfeberechtigten erstellen mit Links zur 
entsprechenden Seite des Bundesministers für 
Inneres

▪ Patientenbroschüre für Beihilfepatientinnen 
und -patienten bereitlegen

Rahmen setzen gegen falsche Infos (3+4)
Das kannst Du machen
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Lüge 5: „Die Beihilfesätze werden regelmäßig 
zwischen dem Bundesminister des Inneren 
(BMI) und den Dachverbänden der 
Physiotherapeuten vereinbart“

Richtig ist: 

Beihilfesätze dienen 
ausschließlich zur 
internen Begrenzung der 
Erstattung für 
Heilmittelhonorare!

Das BMI hat inzwischen wiederholt bestätigt, dass 
es keine Vereinbarungen zwischen Staat und 
Verbänden gibt:

„Vor diesem Hintergrund gibt es keine 
Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium 
des Inneren und den Verbänden der 
Physiotherapeuten und Krankengymnasten.“ 

Das bestätigten auch Physio Deutschland und der 
VPT.
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Lüge 6: Die Beihilfesätze stellen die 
durchschnittlichen, also marktüblichen Preise 
dar

Richtig ist: 

Die Beihilfesätze sind 
keine marktüblichen 
Preise für 
Heilmitteltherapie!

Das lässt sich schon dadurch 
ausrechnen, dass die 
Beihilfeberechtigten weniger 
als 30 % der PKV-
Krankenvollversicherten 
ausmachen.

Wären die Beihilfesätze marktübliche Preise, 
dann müssten Beamtinnen und Beamte nichts 
dazu bezahlen. Sie zahlen aber regelmäßig 
dazu. Deswegen erläuterte das Bundes-
ministerium des Inneren schon vor Jahren:

„Die Differenz zwischen dem tatsächlich von 
den Heilbehandlern in Rechnung gestellten 
Betrag und dem beihilfefähigen Höchstbetrag 
muss von den Beihilfeberechtigten selber 
getragen werden.“
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▪ Marktübliche Preise (s. o.) wären nur dann sinnvoll, 
wenn es vergleichbare Leistungen gäbe.

▪ Deswegen unbedingt sinnvolle eigene Leistungen 
definieren und nicht auf GKV-Leistungen 
referenzieren

▪ und die richtigen Argumente herausarbeiten, 
welche Unterschiede es gibt:
• Ausbildung

• Spezialisten

• jahrelange Erfahrungen

• jahrelange Erfahrungen mit bestimmten Indikationen

Rahmen setzen gegen falsche Infos (5+6)
Das kannst Du machen
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Lüge 7: Es gibt keinen Erstattungsanspruch der 
PKV-Versicherten für „überhöhte 
Abrechnungen“

Richtig ist: 

Privatpatienten dürfen 
auch teurere Leistungen 
in Anspruch nehmen!

Der Erstattungsanspruch 
scheitert nicht an der 
Höhe des Preises.

Der Bundesgerichtshof stellte schon 2003 
fest: 

„Das Kürzungsrecht des Versicherers bei 
sog. Übermaßbehandlungen […] erstreckt 
sich nicht auch auf Übermaßvergütungen.“
Privatpatientinnen und -patienten sind also 
keineswegs gezwungen, die billigste 
Leistung zu suchen, sondern dürfen sich im 
Rahmen ihrer Tarifbedingungen frei 
entscheiden.
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Lüge 8: Für Honorare, die „wesentlich“ höher 
sind als die Beihilfe, besteht kein 
Vergütungsanspruch gegenüber Patienten

Richtig ist: 

Vereinbarte Honorare 
muss der Patient 
bezahlen, wenn der 
Therapeut über 
mögliche 
Erstattungsprobleme 
aufgeklärt hat!

Beim Abschluss des Behandlungsvertrags 
zwischen Praxis und Patient ist die Praxis 
zur wirtschaftlichen Aufklärung verpflichtet:

„… Weiß der Behandelnde, dass eine 
vollständige Übernahme der 
Behandlungskosten durch einen Dritten 
nicht gesichert ist …, muss er den Patienten 
vor Beginn der Behandlung über die 
voraussichtlichen Kosten der Behandlung 
in Textform informieren …“ § 630c BGB
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Wirtschaftliche Aufklärungspflicht
Hintergrund: § 630c BGB
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Lüge 9: Heilmittelleistungen sind identisch

Richtig ist: 

Heilmitteltherapie unterscheidet sich ganz 
wesentlich, z. B. in …
▪ der Dauer/Behandlungszeit

▪ der Therapieart

▪ der Fähigkeit der Therapeutin/des Therapeuten

▪ der Ausbildung der Therapeutin/des Therapeuten

▪ der Erfahrung der Therapeutin/des Therapeuten

▪ dem Krankheitsbild

▪ der Compliance der Patientin/des Patienten etc.
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Status Quo: Es gibt keine staatliche 
Gebührenordnung für Heilmittel

Für die Erbringung von Heilmitteln durch Angehörige der 
Gesundheits- und Medizinalfachberufe gibt es keine amtliche 
Gebührenordnung.“ (BMI)

Die beihilfefähigen Höchstsätze der Bundesbeihilfeverordnung 
haben keine Bindungswirkung für das Vertragsverhältnis 
zwischen Leistungserbringern und deren Patienten.“ (BMI)
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▪ weg von der Einzelleistung

▪ hin zum gesamten Therapieplan

▪ Ihr wollt keine Minutenpreise diskutieren, 
sondern überlegen, wie viel Aufwand/Zeit der 
Behandlungsfall braucht.

Rahmen setzen gegen falsche Infos (9)
Das kannst Du machen
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Mache mit: In 6 Schritten zu durchsetzbaren 
Privatpreisen

Für Leute, die mehr wollen, 
gibt es zwei Formate:

▪ „Privatpreise ohne 
Diskussion“: 1 Tag geballter 
Input live in Präsenz oder 
online

▪ „Masterclass Privatpreise“: 
Input und Umsetzungs-
coaching über einen 
Zeitraum von 14 Wochen

▪ Grundlagen im Griff: rechtliche Grundlagen zu 
Privatpreisen und die notwendige Kalkulation der 
Selbstkosten

▪ Rahmenbedingungen kennen: endlich verstehen, wie 
die PKV funktioniert und was es mit der Beihilfe auf sich 
hat

▪ Preisstrategien verstehen: tolle und differenzierte 
Leistungsangebote für Privatpatient:innen anbieten

▪ Verbindlichkeit schaffen: mit Preislisten arbeiten, 
allgemeine Geschäftsbedingungen für die Praxis 
etablieren

▪ Geldeingang sicherstellen: Behandlungen in 
Rechnung stellen und für einen reibungslosen 
Zahlungsfluss sorgen

▪ Patienten unterstützen: Patientinnen und Patienten 
bei der Erstattung helfen und professionell mit ihnen 
kommunizieren
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Privatpreise: Grundlagen im Griff
▪ Was ist Deine Therapie wert?

▪ Was kostet es Dich, eine Stunde (oder Minute) 
Therapieleistung bereitzustellen?

▪ Wie berechnest Du die Selbstkosten für eine 
Therapieeinheit?

▪ Wie hoch sind die Kosten je produktive 
Arbeitsstunde?

▪ Welche Rolle spielt der kalkulatorische 
Unternehmerlohn bei der Kalkulation der 
Selbstkosten?
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Privatpreise: Rahmenbedingungen kennen
▪ Zahlen Privatpatienten mehr?

▪ Wie ist der Mengenrabatt an die GKV zu 
bewerten?

▪ Taugen die GKV-Preise als Maßstab für 
Privatleistungen?

▪ Wo ist geregelt, welche Therapie wie lange 
dauert?

▪ Wo ist geregelt, welche Leistungsinhalte eine 
Therapie hat?

▪ Es gibt einen Zusammenhang zwischen Preis 
und Leistung.

▪ das Beihilfedilemma

▪ Beihilfe-Fixpreise sind als amtliche Preisliste 
ungeeignet.
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Privatpreise: Preisstrategien verstehen

„Bei Privatpatienten kannst 
Du Dein eigenes 
Therapiekonzept so 
umsetzen, wie es für den 
Patienten am besten ist.“

▪ Was ist eine Preisstrategie?

▪ Fragen zur Preisfindung für Privatversicherte in 
der Heilmitteltherapie

▪ Exkurse:
• Gerechtigkeitsdilemma

• Abneigung gegen Verluste

• Preiselastizität

▪ Preismodelle

▪ Preis als Verstärkung der Wirkung

▪ Leistungsmix und Umfang der Therapie

▪ Betrachtung der Leistung vorher/nachher
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Privatpreise: Verbindlichkeit schaffen
▪ Preislisten verstehen und anwenden

▪ GebüTh als allgemeine Geschäftsbedingungen 
einführen

▪ Argumentationshilfen für konkrete Situationen

▪ Preisuntergrenzen für Beihilfepatienten 
festlegen
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Privatpreise: Geldeingang sicherstellen
▪ Passender Vertrag sichert den Geldeingang.

▪ unterschiedliche Verträge für unterschiedliche 
Patienten

▪ Annahmeverzug

▪ Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung

▪ Zahlungsmodalitäten vereinbaren

▪ Fälligkeiten

▪ Zahlungsfluss organisieren

▪ Keine Ausnahmen!
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Privatpreise: Patienten unterstützen

▪ Erstattungsoptimierung verstehen 
und möglicherweise anwenden

▪ Höhere Preise brauchen gute und 
geübte Kommunikation.

▪ Rote Karte aus dem up-plus–Paket hilft 
dem Patienten, sich zu wehren.
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Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh)
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ÜBER UNS
Know-how und Engagement 
für Deinen Praxiserfolg

Die Zukunft der Heilmitteltherapie ist spannend. Wir 
wollen nicht einfach darauf warten, was morgen 
passiert. Wir unterstützen Therapeutinnen und 
Therapeuten dabei, diese Zukunft selbstbestimmt 
zu gestalten.

Wir entwickeln unsere Lösungen und Produkte auf 
der Grundlage von mehr als 30 Jahren 
Branchenerfahrung. Unser Team besteht aus 
Fachleuten aus Betriebswirtschaft, Steuerberatung 
und Rechtswesen sowie vielen engagierten 
Kolleginnen und Kollegen – darunter auch etliche 
Menschen aus der Heilmittelbranche.

Wir beziehen einen klaren Standpunkt, wenn es 
darum geht, die wirtschaftlichen Interessen unserer 
Kundinnen und Kunden zu sichern. Dabei scheuen 
wir uns nicht, Dinge infrage zu stellen, um neue 
Perspektiven zu eröffnen.
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Unsere Überzeugung

Therapie wirkt und hilft Menschen umfassend, Lebensqualität 
wiederherzustellen, zu sichern und dauerhaft zu verbessern. 
Therapiepraxen leisten dazu den entscheidenden Beitrag.

Damit Deine Praxis erfolgreich läuft

Unser Ziel ist es, die angemessene Bezahlung von Therapeutinnen und 
Therapeuten zu sichern und dafür zu sorgen, dass alle auch in Zukunft die 
Therapie erhalten, die sie brauchen. Wirtschaftlich erfolgreiche, 
unabhängige und selbstbewusste Therapeutinnen und Therapeuten sind 
die Basis für großartige Therapie.
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